
Achtung!  Innerhalb der Rückmeldezeiträume im Studierendensekretariat/ 
 Akademischen Auslandsamt einzureichen! Die Zahlung der Rückmeldege-

bühren ist erst nach erteilter Zulassung durch den Prüfungsausschuss (wenn 
Bewerbung erforderlich) vorzunehmen! 

Anzeige der Fortsetzung des Studiums im 
MASTER1studiengang 

 

 
 
Absender:   ▼ Matrikelnummer 

         

   

   

   

 
 
Derzeitig angestrebter Abschluss _____________________________________________ 
 

in den Fächern 
      derzeitiges Fachsemester 

1. Fach __________________________   __________ 
2. Fach __________________________   __________ 
3. Fach __________________________   __________ 
 
 

Ich beantrage ab _____________________   _________ 
nach erfolgreichem Abschluss2 im o. g. Studiengang die Fortsetzung meines Studiums  
 

mit dem Abschluss _____________________________________________________________ 

 
in den Fächern4 

      beantragtes Fachsemester3 
1. Fach __________________________   __________ 
2. Fach __________________________   __________ 
3. Fach __________________________   __________ 
 

Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn die unter Fußnote 1, 2 und ggf. die unter Fußnote 3, 4 aufgeführ-
ten Unterlagen bis spätestens 10. Mai (für das Sommersemester) bzw. 10. November (für das Wintersemester) 
im Studierendensekretariat/Akademischen Auslandsamt eingereicht werden. 
 
 
 
_________________________________________ 
Datum und Unterschrift des Antragstellers   
 
 

Bearbeitungsvermerk des Studierendensekretariates/Akademischen Auslandsamtes 
 
Dem Antrag wird entsprochen   ja    nein   
 
 
 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift            Stempel 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
1 Über die Zulassung zum Masterstudium entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss des Faches. Es ist zu empfehlen, rechtzeitig 

mit dem Prüfungsausschuss in Kontakt zu treten. Die Zulassung bzw. der *Nachweis eines auf das Masterstudium bezogenen Bera-
tungsgespräches (*nur beim Master – lehramtsbezogen) ist dem Studierendensekretariat/Akademischen Auslandsamt in Form einer 
Kopie vorzulegen. 

2 Der Abschluss ist in Form einer Zeugniskopie bzw. einer Leistungsübersicht, die über das erfolgreich absolvierte Studium Aus-
kunft gibt, nachzuweisen. Ersatzweise kann der Nachweis durch Vorlage des Formblattes "Nachweis über abgeschlossenes Ba-

      chelorstudium" erbracht werden.  
        3  Bei Beantragung ab dem 2. Fachsemester: Vom Prüfungsausschuss bearbeiteten "Antrag auf Anerkennung erbrachter Studien- und 

      Prüfungsleistungen und Einstufung in ein Fachsemester wegen Studiengangwechsels" beifügen! 
      4  Für das Fach Sport ist ein aktuelle (nicht älter als 6 Monate) "medizinische Unbedenklichkeitserklärung" beizufügen! 
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